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Alliierte Kontrollratsbehörde 
Kontrollrat 

Gesetz Nr. 50 

Vom 20. Juni 1946 

Zuckersteuer ' 

vDer Kontrollrat erläßt da« folgende Gesete: 

Artikel I 
Der Steuersatz auf Zucker wird auf 40 RM für 

100 Kilogramm festgesetzt und die zur Zeit gelten
den Steuersätze auf Melasse, Glykose und andere 
entsprechende Produkte um 90 v. H. erhöht. 

Artikel II 

Der Steuersatz je Kilogramm wird für Sacharin 
auf 37.50 RM und für Dulcin auf 28 RM festgesetzt. 

Artikel III 
Alte deutschen gesetzlichen Bestimmungen, die im 

Widerspruch zu diesem Gesetz stehen, werden auf
gehoben oder im Sinne dieses Gesetzes geändert. 

Artikel IV 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkün
dung in Kraft. 

Ausgefertigt in B e r l i n , den 20. Juni 1946. 

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieses Gesetzes sind von P. K o e n i g , 
General der Armee, V. S o k o 1 o w s k y , Marschall 
der Sowjetunion, Josef T. M c N a r n e y , General 
Sholto D o u g l a s , Marschall der Royal Air Force, 
unterzeichnet.) 

(Das Gesetz trat mit seiner Verkündung am 24. Juni 
1046 16 Uhr in Kraft.) 

Allied contro' authority 
Control council 

Law No 30 
Date 20 June 1946 

Tax on Sugar 

The Control council enacts as follows: 

Article I 
The rate of taxaction on sugar is hereby Axed at 

40 RM per hundred kilograms and the present f a t e s 
of taxaction on molasses, glucose and other analo-
gouea products are hereÖy increased by 90 precent. 

Article II 
The rate of taxaction per kilogram is hereby fixed 

at 87,50 RM on saccharine and 28 RM on doulclne. 

Article III 
All German legislation inconsistent with this law 

ia repealed or amended in accordance with the pro
visions of this laws. 

Articte IV 
This law shall come into force on the dale of 

publication. 

Done at B e r l i n the 20th Day of June 194«. 

P. K o e n i g , 
General of the Army. 

- V. S o k o 1 o w s k Y , 
Marschall of the Soviet Union, 

Joseph JT. M c N a r n e y . 
General. 

Sholto D o u g l a s , 
Marshal of the Royal Air Pore«, 

Gesetz Nr. 41 

über das Feuerlöschwesen 

Vom 17. Mai 1946 

Allgemeines 

Art. 1 
Es ist Aufgabe der Gemeinden, für das gesamte 

Gemeindegebiet einen ausreichenden Feuerschutz 
sicherzustellen. 

Art. 2 » 
I. Der Feuerschutz wird besorgt durch die Frei

willigen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehcen, 

in besonderen Fällen durch die Pflichtfeuerwehren 
und die Werkfeuerwehren. 

IL Die Feuerwehren haben bei Feuersgefahr und 
auf Aufforderung des Bürgermeisters oder der Ver
waltungsbehörde auch bei anderen Notständen Hilfe 
zu leisten, die Werkfeuerwehren nach näherer Maß« 
gäbe des Art. 10 Abs. 2. 

Freiwillige Feuerwehr " 

Art 3 
I, In allen Gemeinden ist auf die Bildung Frei

williger Feuerwehren hinzuwirken. Die höhere Ver
waltungsbehörde kann bestimmen, daß für mehrere 
Gemeinden nur eine Freiwillige Feuerwehr aufzu
stellen ist. 
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II. In Gemeinden, in denen eine Berufsfeuerwehr 
eingerichtet ist, ist neben dieser eine Freiwillige 
Feuerwehr aufzustellen, wenn es für einen aus
reichenden Feuerschutz erforderlich ist. 

Art. 4 
I. Die Freiwilligen Feuerwehren sind Vereine nach 

bürgerlichem Recht. Ihre Satzungen müssen von 
der Gemeindeaufsichtsbehörde genehmigt sein. 

II. Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr 
(Feuerwehrkommandant) und sein Stellvertreter 
werden für fünf Jahre gewählt. Sie bedürfen der 
Bestätigung durch die Gemeindeaufsichtsbehörde. 
Die Bestätigung ist*zu versagen, wenn die Gewähl
ten keine Gewähr für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
bieten oder politisch unzuverlässig sind oder aus 
anderen Gründen untauglich oder ungeeignet er
scheinen. Sie muß zurückgenommen werden, wenn 
solche Umstände spater eintreten. Gegen die Ver
sagung und die Zurücknahme der Bestätigung ist 
binnen zwei Wochen Beschwerde zur nächsthöheren 
Aufsichtsbehörde zulässig. 

Art. 5 
I. Der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wird 

unentgeltlich geleistet. 
II. Der durch den Einsatz bei Bränden oder an

deren Notständen und Unglücksfällen entstehende 
Verdienstausfall wird erstattet, soweit ein unent
geltlicher Dienst billigerweise nicht verlangt werden 
kann. 

Pllichtfeuerwehr 
Art. C 

I. Kommt in einer Gemeinde keine Freiwillige 
Feuerwehr zustande oder ist die Freiwillige Feuer
wehr zu klein, so muß die Gemeinde eine Pflicht
feuerwehr aufstellen. 

II Feuerwehrpflichtig ist jeder mannliche Ein
wohner der Gemeinde vom vollendeten 18. bis zum 
vollendeten 60 Lebensjahr. Nicht feucrwehrpflieh-
tig ist, wer wegen körperlicher oder geistiger Ge-
b-echen untauglich ist, wessen Heranziehung zum 
Feuerwehrdienst mit seinen beruflichen oder son
stigen Pflichten gegenüber der Allgemeinheit, ins
besondere mit den Pflichten im öffentlichen Dienst, 
unvereinbar ist, schließlich wer aus sonstigen 
Gründen ungeeignet erscheint 

III. Der Feuerwehrpflichtige wird durch Ver
fügung des Bürgermeisters zur Pflichtfeuerwehr 
herangezogen. Gegen die Verfügung ist binnen zwei 
Wochen Beschwerde zur Gemeindeaufsichtsbehörde 
zulässig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

IV. In dringenden Fällen kann der Feuerwehr
kommandant an Ort und Stelle Personen zu einzel
nen Dienstleistungen heranziehen. 

V. Art. 5 gilt entsprechend. 

Art. 7 
I. Die Pflichtfeuerwehr wird vom Kommandanten 

der Freiwilligen Feuerwehr geleitet. 
II, Besteht in einer Gemeinde keine Freiwillige 

Feuerwehr, so bestimmt der Bürgermeister einen 
Kommandanten und einen Vertreter. Art. K Abs. 2 
gilt entsprechend. 

Berufsteuerwehr 
Art. 8 

in größeren Stadtkreisen sind nach Bedarf Be-
ruisfeuerwehren einzurichten. Die Berufsfeuerweh
ren bestehen aus hauptamtlichen Löschkräften unter 
einem hauptamtlichen Leiter. Der Leiter der Berufs
feuerwehr wird vom Oberbürgermeister ernannt; 
ei untersteht ihm und wird in seinem Auftrag 
tätig.' 

Werkfeuerwebr 
Art. 9 

I. Gewerbliche Betriebe können aus Betriebsange
hörigen eine Werkfeuerwehr bilden. Betriebe mit 
besonderer Brandgefahr sind hierzu verpflichtet, 
wenn die höhere Verwaltungsbehörde es anordnet. 

II. Die Werkfeuerwehr bedarf der Anerkennung 
durch die Gemeindeaufsichtsbehörde. Die Anerken
nung ist zurückzunehmen, Wenn die Werkfeuerwehr 
ihre Aufgaben nicht genügend erfüllt. Gegen die 
Versagung und die Zurücknahme der Anerkennung 
ist binnen zwei ' Wochen Beschwerde zur nächst
höheren Aufsichtsbehörde zulässig. 

Art. 10 
I. Die Aufgaben und Befugnisse der Berufsfeuer

wehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Pliicht-
feuerwehr zur Bekämpfung von Feuersgefahr und 
anderen Notständen, die einem gewerblichen Be
trieb drohen, werden durch die Aufstellung einer 
Werkfeuerwehr nicht berührt. 

II. Die Werkfeuerwehr ist verpflichtet, bei Feuers
gefahr und anderen Notständen auf Ersuchen des 
Bürgermeisters auch außerhalb des Betriebes Hilfe 
zu leisten, wenn der Feuerschutz des eigenen Be
triebes dadurch nicht wesentlich gefährdet wi rd Die 
Kosten sind dem Betrieb von der Gemeinde zu 
erstatten, der Hilfe geleistet wurde. Über den Er
stattungsanspruch entscheidet die Gemeindeauf
sichtsbehörde. Bestrittene Ansprüche können im 
Verwaltungsrechtsweg verfolgt werden. 

4 

Kreisbrandinspektor ^ 
Art. 11 

I. Die Beaufsichtigung und Förderung des Feuer
löschwesens im Landkreis obliegt dem Kreisbrand
inspektor Seine Aufgabe ist es insbesondere, für die 
Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehren zu 
sorgen, die Oberleitung beim Einsatz zu übernehmen 
und die untere Verwaltungsbehörde in allen Feuer-
wehrangelcgenheiten zu beraten. Der Kreisbrand
inspektor untersteht dem Landrat und wird in sei
nem Auftrag tätig. 

II. In Stadtkreisen, in denen eine Berufsfeuer
wehr besteht, werden die Aufgaben des Kreisbrand-
inspektors vom Leiter der Berufsfeuerwehr wahr
genommen, in Stadtkreisen ohne Berufsfeuerwehr 
vom Kommandanten der Freiwilligen oder der 
Pflicht feuerwehr 

Art. 12 
I. Der Kreisbrandinspektor und sein Stellvertre

ter müssen über gründliche Kenntnisse im Feuer
löschwesen verfügen und sollen sich längere Zeit 
als Feuerwehrkommandant bewährt haben. 

II. Der Kreisbrandinspektor soll nicht gleichzeitig 
Organ einer Feuerwehr sein. 

Art. 13 
I. Der Kreisbrandinspektor wird auf Vorschlag 

des Landrats von den "Kommandanten der Freiwil
ligen Feuerwehren auf die Dauer von 5 Jahren mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt. 

II. Er bestimmt einen Feuerwehrkommandanten 
als seinen Stellvertreter. 

III. Der Kreisbrandinspektor und sein Stellver
treter bedürfen der Bestätigung durch die höhere 
Verwaltungsbehörde. Für die Versagung und die 
Zurücknahme der Bestätigung gilt Art. 4 Abs. 2 
entsprechend. 

Kreisbrandmeister 

• ... Art. 14 , y .':•-•.- '..' 
I. Der Kreisbrandinspektor kann für eine oder 

mehrere Gemeinden Kreisbrandmeister bestellen. 
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Sie unterstützen den Kreisbrandinspektor in der 
Aufsicht über die Feuerwehren in ihrem Bereich. 

II. Art. 12 Abs. 1 gilt entsprechend. 
III. Die Kreisbrandmeister bedürfen der Bestä

tigung durch die Gemeindeaufsichtsbehörde. Für die 
Versagung und die Zurücknahme der Bestätigung 
gilt Art. 4 Abs. 2 entsprechend. 

Löschhilfe 

Art. 15 
I. Die Freiwilligen Feuerwehren, die Pflichtfeuer-

wehren und die Berufsfeuerwehren von Nachbar
gemeinden haben sich gegenseitig auf 15 km von 
der Grenze des Gemeindebezirkes unentgeltlich Hilfe 
zu leisten, sofern die Feuersicherheit der eigenen 
Gemeinde dadurch nicht wesentlich gefährdet wird. 

II. Werden auch Feuerlöschkräfte solcher Ge
meinden um Hilfe ersucht, die gemäß Abs. 1 nicht 
zur unentgeltlichen Löschhilfe verpflichtet sind, so 
haben sie dem Ersuchen Folge zu leisten, sofern 
die Feuersicherheit der eigenen Gemeinde dadurch 
nicht wesentlich gefährdet wird. Die durch diese 
Hilfe entstehenden Kosten sind von der Hilfe be
dürftigen Gemeinde zu erstatten. Bestrittene An
sprüche können im Verwaltungsrechtsweg verfolgt 
werden. 

Bereitstellung: der Mittel 
Art. 16 

I. Die Gemeinden haben die für einen ausreichen
den Feuerschutz erforderlichen Mittel bereitzustel
len. Ihre Aufgabe ist insbesondere die Beschaf
fung und Unterhaltung der notwendigen Lösch
geräte, Alarmeinrichtungen, Löschwasserversorgungs-
anlagen, Gerätehäuser, der Dienstkleidung,und Aus
rüstung sowie die Ausbildung der in der Frei
willigen, der Berufs- und Pflichtfeuerwehr tätigen 
Personen. Die Gemeinden tragen ferner die Kosten 
für die Unfall- und Haftpflichtversicherung und für 
den Verwaltungsaufwand der Feuerwehren sowie die 
Auslagen für den Verdienstentgang gemäß Art. 5 
Abs. 2 und Art. 6 Abs. 5. 

II. Für die Werkfeuerwehren tragen die im Abs. 1 
aufgeführten Aufwendungen die Betriebe. 

III. Über die Notwendigkeit von Ausgaben ent-
»eheidet die Gemeindeaufsichtsbehörde. 

IV. Gegen dia Entscheidung der Gemeindeauf-
lichtsbehörde kann die Gemeinde den Verwaltungs
rechtsweg beschreiten, wenn sie behauptet, die Ent
scheidung verletze ihr Selbstverwaltungsrecht oder 
belaste sie mit einer gesetzlich nicht begründeten 
Leistung. 

Art. 17 
I. Die Aufbringung des persönlichen und säch

lichen Aufwandes für die Kreisbrandinspektoren, 
ihre Stellvertreter und für die Kreisbrandmeister ist 
Aufgabe des Kreises. 

IL Die Kreisbrandinspektoren, ihre Stellvertreter 
wnd die Kreisbrandmeister erhalten Aufwandsent
schädigungen und Ersatz der Dienstreisekosten. 

HI. Die höhere Verwaltungsbehörde kann hier
über Richtlinien erlassen. 

Art. 1« 
Zur Bestreitung der Kosten für die .Ausbildung 

der Feuerwehren, Beschaffung von Lehrmitteln, der 
Kosten für die im Feuerlöschwesen hauptamtlich 
w t ^ e n Kräfte, jedoch ohne die Berufsfeuerwehren, 
una ähnliche allgemeine Bedürfnisse leisten die 
gemeinden einen Beitrag an den Fond zur För
derung des Feuerlöschwesens. Der Beitrag errechnet 
S f5 ÜUS ™r. 5 ? h l d e r Mitglieder der Freiwilligen 
«na der Pflichtfeuerwehren. Es wird vom Staats-
muiisterium des Innern im Benehmen mit dem 
«t^tsministerkim der Finanaen festgesetzt. 

Strafvorschrift 
Art. 19 

I. Mit Geldstrafe bis zu 150 RM. und mit Haft 
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, soweit 
nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine 
höhere Strafe verwirkt ist, 
1. wer der Heranziehung zur Pftichtfeuerwehr 

(Art. 6 Abs. 3 und 4) keine Folge leistet; 
2, wer als Mitglied einer Feuerwehr an den ange

geordneten Übungen nicht teilnimmt. 

II. Betriebsleiter, die trotz Anordnung der 
höheren Verwaltungsbehörde keine Werkfeuerwehr 
einrichten (Art. 9 Abs. I Satz 2), werden mit Ge
fängnis und mit Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Schlußvorschriften 
Art. 20 

I. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt 
das Staatsministerium des Innern. 

II. Das Staatsministerium des Innern kann im Ein
vernehmen mit den zuständigen Staatsministerien 
alle sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
erlassen, die für die Regelung des Feuerlöschwesens 
einschließlich der Feuerbeschau erforderlich sind. 

- III. Das Staatsministerium des Innern erläßt fer
ner eine Muslersatzung für die Freiwilligen Feuer
wehren sowie Dienst- und Übungsvorschriften für 
die Feuerwehren. 

IV Das Reichsgesetz über das Feuerlöschwesen 
vom 23.11.1938 (RGBl. I S. 1662) ist nicht mehr an
zuwenden. 

Art. 21 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1046 in Kraft. 

M ü n c h e n , den 17. Mai 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Wilhelm H o e g n e r. 

Gesetz Nr. 42 
über die Errichtung gewerblicher 

Unternehmen 

Vom 23. September 1946 
Für die Dauer der Umstellung der gewerblichen 

Wirtschaft wird das nachfolgende Gesetz erlassen: 

Art. 1 
(1) Wer ein gewerbliches Unternehmen errichten 

will, das sich mit der Erzeugung, Bearbeitung, Ver
arbeitung, Verwertung, Verteilung, Beförderung oder 
Vermittlung von Waren oder mit der Ausführung 
oder Vermittlung gewerblicher Leistungen befaßt, 
bedarf hierzu einer besonderen Erlaubnis: 

(2) Der Errichtung stehen gleich: 
1. die Übernahme eines bestehenden Unternehmens, 

wenn sie der Errichtung eines Unternehmens 
. wirtschaftlich gleichkommt, 

2. die Erweiterung des Betriebes eines Unterneh
mens durch Errichtung einer selbständigen oder 
unselbständigen Niederlassung. 

3. die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes eineä 
Unternehmens auf eine bisher noch nicht aus
geübte Tätigkeit oder einen bisher noch nicht 
betriebenen Geschäftszweig, 

4. bei Groß- und Einzelhandelsgeschäftcn sowie 
Handelsvertieteruntemehmungen die Erweiterung 
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des Warenkreises auf branche-fremde Güter so
wie die Verlegung des Sitzes oder der Verkaufs
stelle, soweit diese nach den bisherigen Vor
schriften genehmigungspflichtig ist, 

5. die Wiedereröffnung von Unternehmen, die nach 
dem 31. August 1939 stillgelegt worden sind. 

(3) Das Staatsministerium für Wirtschaft kann all
gemein Ausnahmen für bestimmte Gewerbezweige 
und Gewerbearten zulassen. 

Art. 2 
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen: 

1.. wenn ein volkswirtschaftliches Bedürfnis für die 
Errichtung des Unternehmens nicht vorliegt, 

2. wenn die für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
erforderliche regelmäßige Belieferung des Unter
nehmens mit Rohstoffen oder Waren nicht ge
sichert ist. , 

3. wenn der Antragsteller oder die für die Leitung 
des Unternehmens bestimmten Personen nicht die 
für den Betrieb erforderliche sachliche oder peiv 
sönliehe Eignung besitzen. 

4. wenn die für den Betrieb erforderlichen Mittel 
nicht nachgewiesen werden können. 

(2) Die Erlaubnis muß versagt werden, insoweit 
Herstellungsverbote oder -beschrankungen verletzt 
würden. 

(3) Aus Gründen der Zugehörigkeit oder Nicht
zugehörigkeit zu einer Religion, Rasse oder zugelas
senen Partei darf die Erlaubnis nicht versagt werden. 

(4) Bei der Zulassung sollen solche Personen be
vorzugt, werden, die, nachweislich aus religiösen, 
rassischen oder politischen .Gründen Schaden erlitten 
haben. 

Art. 3 

(1) Die Erlaubnis kann unter Bedingungen oder 
Auflagen sowie in Ausnahmefällen befristet erteilt 
werden. 

(2) Durch die Erteilung der Erlaubnis wird ein 
Anspruch auf Zuteilung bewirtschafteter Güter oder 
Erteilung einer Herstellungsgenehmigung durch die 
zuständigen Bewirtschaftungsbehörden nicht be
gründet. 

Art. 4 
(1) Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden: 

1. wenn die Erlaubnis auf Grund unrichtiger An
gaben des Inhabers der Erlaubnis erteilt worden 
ist, oder 

2. wenn der Inhaber oder die für die Leitung 
des Unternehmens bestimmte Person nicht mehr 
die für den Betrieb erforderliche sachliche oder 
persönliche Eignung besitzt, oder 

3. wenn im Interesse der öffentlichen Sicherheit er
lassene Vorschriften nicht trfüllt sind. 
(2) Aus den in Abs. 1 Ziffer 2 und 3 genannten 

Gründen darf eine Zurücknahme erst erfolgen, wenn 
die Beseitigung des behebbaren Mangels innerhalb 
einer angemessenen Frist nicht vorgenommen ist. 

Art. 5 
Die seit dem 1. April 1945 bis zum Inkrafttreten 

dieses Gesetzes errichteten gewerblichen "Unter
nehmen können daraufhin nachgeprüft werden, ob 
ein Versagungsgrund nach Art. 2 vorliegt. Ist dies 
der Fall, so kann die Betriebseinstellung oder -ein-
schränkung angeordnet werden. 

Art. 6 
(1) Die für die Erteilung und Zurücknahme der j 

Erlaubnis und die Anordnung der Betriebseinstel-
hing oder -einschränkung zuständigen Behörden 
werden in der Durchführungsverordnung bestimmt. ( 

Die Zulassungsbehördc soll vor der Entscheidung j 
einen Gewerbeausschuß hören 

Nr. 20/1846 

(2) Das Verfahren und die zulässigen Rechtsmittel 
werden in der Durchführungsverordnung geregelt. 

(3) Gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz ist 
der Verwaltungsrechtsweg zulässig. 

Art. 7 

Unternehmen, die entgegen den Vorschriften dieses 
Gesetzes errichtet oder entgegen einer gemäß die
sem Gesetz erlassenen Einstellungs- oder Einschrän
kungsanordnung weiterbetrieben werden, sind au" 
Anordnung des Staatsministeriums für i Wirtschaft 
polizeilich zu schließen. 

Art. 8 
(1) Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz oder 

die auf Grund desselben ergangenen Anordnunger, 
werden mit Gefängnis bis zu 3 Jahren und mit 
Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) In leichteren Fällen kann auf Geldstrafe bis 
zu RM. 500 — oder auf Haft erkannt werden. 

Art. 9 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
erläßt das Staatsministerium für Wirtschaft. 

Art. 10 
Das Gesetz tritt einen Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft und mit dem 31. Dezember 1949 außer Kraft. 

Art. 11 

(1) Die auf Grund des Gesetzes über die Errich
tung von Zwangskartellen vom 15. Juli 1933 (RGBl. I 
S. 488)-ergangenen Anordnungen treten außer Kraft. 
soweit sie Errichtung«-, Erweiterungs-, Verlegungs-
verbote und -beschränkungen für Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft enthalten. Soweit nach son
stigen Vorschriften die Zulassung oder Genehmigung 
eines gewerblichen Betriebes von weiteren persön
lichen oder sachlichen Voraussetzungen abhängig ist, 
sind diese Bestimmungen neben denen der Art. I 
und 2 dieses Gesetzes anzuwenden. Dagegen sind 
für die Entscheidung über die Zulassung und Ge
nehmigung ausschließlich die Zuständigkeitsbestim
mungen dieses Gesetzes und seiner Durchführungs
verordnungen maßgebend. 

(2) Die Bestimmungen über die Errichtung und 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten, Versicherungs
unternehmungen und Bausparkassen werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

Art. 12 
Auf Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie 

des Bergbaus findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

M ü n c h e n , den 23. September 1946. 
Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Wilhelm H o e g n e r. 

Gesetz Nr. 4 3 
über Rechtsmittel in der streitigen und der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(Rechtsmittelgesetz) 

Vom 10. April 1946 
Der Ministerrat hat das folgende bis zur Neurege

lung des Zivilprozeßrechts gültige Gesetz beschlossen: 

Art. 1 
U)In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet gegen 

die Endurteile der Amtsgerichte die Berufung an 
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das Landgericht, gegen die Endurteile erster Instanz 
der Landgerichte die Revision an das Oberbindes
gericht statt. _. 

(2) In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrecht
liche Ansprüche sind Berufung und Revision nur 
zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 300 RM 
übersteigt. 

(3) Der Wert de« Beschwerdegegenstandes bleibt 
außer Betracht, soweit es sich handelt 

1. um die Urizulässigkeit des Rechtswege«, 
2. um Mictaufhcbungs- und Räumungsklagen. 
(4) In Ehesachen ist die Revision nur zulässig, wenn 

von ihr die Klärung einer Rechtsfrage von grund
sätzlicher Bedeutung zu erwarten ist. Hierüber ent
scheidet das Oberlandesgericht durch Beschluß. 

(5) In Binnenschiffahrtssachen findet gegen die 
Urteile eines Amtsgerichts als Schiffahrtsgericht ohne 
Rücksicht auf den Wert des Beschwerdegegenstande« 
die Berufimg an das Schfffahrtsobergericht statt. 

Art. 2 
Auf das Verfahren finden hinsichtlich der Be

rufung die §f 511—544, hinsichtlich der Revision die» 
H 545—566 der ZPO. in der Fassung der Bekannt
machung vom 8. November 1933 (RGBl. I S. 821 ft), 
soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, 
Anwendung. 

(1) Die Zurücknahme eines Rechtsmittels ist dem 
Gericht gegenüber zu erklären. Sie kann auch zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
erfolgen. Der Verlust des eingelegten Rechtsmittels 
und die Kostenpüicht des Rechtsmittelklägers wer
den auf Antrag des Gegners durch Beschluß aus
gesprochen. Der Beschluß bedarf keiner mündlichen 
Verhandlung und ist nicht anfechtbar. Im übrigen 
verbleibt es bei den Bestimmungen des § 515 Abs. I 
und Abs. I l l S. 1 ZPO. 

(2) § 519 Abs. 6 und § 554 Abs. 7 ZPO. bleiben 
aufgehoben. 

Der Termin zur mündlichen Verhandlung über das 
Rechtsmittel soll erst, nach Bezahlung der Prozeß
gebühr bestimmt werden. Dies gilt nicht, wenn der 
Rechtsmittelgegner Antrag auf Verhandlung stellt. 

Die einstweilige Einstellung der Zwangsvoll
streckung durch das Rechtsmittelgericht kann ver
sagt oder wieder aufgehoben werden, wenn der 
Schuldner binnen einer ihm durch den Vorsitzenden 
gesetzten Frist weder die Prozeßgebübr bezahlt noch 
ein Armenrechtsgesuch eingereicht hat. 

(3) Ober die Ausschließung oder Zulassung neuen 
Vorbringens gemäß 5 528 ZPO. hat das Berufungs
gericht auf Grund mündlicher Verhandlung, und 
Z W

t .
a /".W e m? n I c h t a l s b a l d die Endentscheidung er

geht, durch besonderen Beschluß zu entscheiden. 
(4) Das Rechtsmittelgericht kann von einer Zurück-

verwefsung nach §f 53S, 539 und 565 ZPO. absehen 
und selbst entscheiden, wenn es dies für sachdienlich 
hält, 

Art. 3 
Erstinstanzliche Urteile der Landgerichte ia ver

mögensrechtlichen Streitigkeiten sind auch ohne An
trag für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Dfe 
S§ 712, 713 Abs. 2, 713a. 714 ZPO. finden entsprechende 
Anwendung. 

Art. 4 
(1) In bürgerlichen RechtsrtreiUgkeiten und in 

Sachen dor freiwilligen Gerichtsbarkeit einschließlich 
Pachtschutzsachen findet gegen die Entscheidung des 
Amtsgerichts die Beschwerde an das Landgericht in 
den Fällen statt, in denen sie nach den am 1. Januar 
1&34 geltenden Vorschriften zugelassen war oder in 
späteren Gesetzen für zulässig erklärt worden i s t 

23 Gegen die erstinstanzlichen Beschlüsse der Land
gerichte findet unter den Voraussetzungen des Ab
satzes 1, wenn es sich um die Versagung des Armen
rechts oder um Ordnungsstrafen handelt, die Be

schwerde, im übrigen die Re.chfsbeschwerde an das 
Oberlandesgericht statt. Dasselbe gilt für Beschlüsse 
der Schiffahrtsgerichte. , 

(3) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt 
werden, daß die Entscheidung auf einer Verletzung 
des Gesetzes beruhe. Die Vorschriften der §§ 550, 551, 
561, 563 der ZPO. finden entsprechende Anwendung. 

(4) In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche 
Ansprüche ist die Zulässigkeit der Beschwerde davon 
abhängig, daß der Beschwerdegegenstand den Wert 
von 50.— RM übersteigt. 

(5) Gegen Beschlüsse in Kostensachen ist die Be
schwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdegegen
stand 50.— RM übersteigt. 

(6) Auf das Beschwerdeverfahren finden die Vor
schriften der ZPO. in der Fassung vom 8. November 
1933 (RGBl. 1 S. 821 ft) und diejenigen des FGG. in
soweit Anwendung, als das gegenwärtige Gesetz nicht 
entgegensteht. « 

Art. 5 
Die Bestimmungen des f 4 finden sinngemäß An

wendung, soweit nach den bisherigen Vorschriften 
andere Gerichte zur Entscheidung über Beschwerden 
zuständig waren. 

Ar t 8 

In Berufungs- und Beschwerdesachen entscheiden 
die Kammern der Landgerichte in der Besetzung von 
drei Richtern. 

Art! 7 

Rechtsmittel, die vor dem Inkrafttreten des Gesetze« 
zulässig eingelegt worden waren, bleiben zulässig. 

Art. 8 
Ist auf eine Revision gegen ein Urteil des Ober

landesgerichts binnen drei Monaten nach Verkündung 
dieses Gesetzes keine reichsgerichtliche Entscheidung 
feststellbar, so ist das Urteil mit seiner Verkündung 
rechtskräftig geworden. Hat sich die Revision gegen 
das Urteil eines Landgerichts gerichtet, so entscheidet 
das Oberlandesgerieht. Die Revision gegen das Urteil 
eines Amtsgerichts ist als Berufung an das Land
gericht zu behandeln. 

Art. 9 

Ist vom Reichsgericht eine Sache an das Ober-
landesrgeTTCht zirrückverwiesien, so- kann das Ober
landesgericht die Sache an die erste Instanz zurück
verweisen. . .. „<j 

Art. 10 

Eine bereits zulässig eingelegte Berufung an das 
Oberlandesgericht ist als Revision, zu behandeln; ist 
schon ein Beweisbeschluß ergangen, so kann die 
Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden. 

AH. 11 
Ein Beschluß, durch den nach dem 30. Oktober 1945 

ein nach diesem Gesetz zulässiges Rechtsmittel nicht 
zugelassen, worden ist, ist nichtig. § 1 Abs. 4 bleibt 
unberührt. Die Revision in Ehesachen ist unzulässig, 
wenn das Urteil vor dem Tage der Verkündung 
dieses Gesetzes mit Rechtskraftbescheinigung ver
sehen worden ist. 

Art. 12 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 30. Oktober 1945 
in Kraft. 

M ü n c h e n , den 10. April 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Wilhelm H o e g n e c . 
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Gesetz Nr. A4 
fiber die Feststellung des Haushaltsplans 
des Bayer. Staates für das Rechnungsjahr 

1945 (Haushaltsgesetz) 
Vom 7. August 1946 

Art. 1 
I. Der diesem Gesetz als erste Anlage beigelügt« 

Staatshaushaltsplan fur das Rechnungsjahr 1945 wird 
im ordentlichen Teil 

Absehn. A Landesverwaltung 
in Einnahme auf 455 340 260 RM 
toi Ausgabe auf . . . . . . . 570840260 RM 

Absthn. B Frühere Reichsverwaltung 
in Einnahme und Ausgabe auf 1 087 208 900 RM 

im auBerordentllchen Teil 
Abscto®. B Frühere Reichsverwaltung 

in Einnahme und Ausgabe auf 650 000 000 RM 
festgestellt 

II. Die Ausgaben des ordentlichen Staatshaus
halts Sind, soweit die Einnahmen zu ihrer Deckung 
nicht ausreichen, vorläufig aus bereiten Mitteln des 
Staates zu bestreiten. 

Art. 3 
Über die letzten 10 v. H. der tan Staatshaushalts

plan ftir fortdauernde sächliche Verwaltungsausgaben 

und für allgemeine Haushaltsausgaben vorgesehenen 
Mittel darf, soweit nicht die Verpflichtung zur Lei
stung auf Gesetz beruht, nur mit vorheriger Zustim
mung des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen 
verfugt werden. 

Art. 3 
Sofern im Laufe des Rechnungsjahres Minderein

nahmen oder Mehrausgaben gegenüber den Ansätzen 
im ordentlichen Staatshaushaltsplan zu erwarten 
sind, ist die Staatsregierung ermächtigt, die Aus« 
gabenansätze bis zur Gesamthöhe der Mindereinnah
men oder Mehrausgaben zu kürzen. Die Ermächti
gung erstreckt sich nicht auf Ausgaben, die zur Er
füllung gesetzlicher Verpflichtungen notwendig sind 
oder auf gerichtlich klagbaren Verpflichtungen des 
Staates beruhen. 

Art. 4 

Für die Durchfuhrung des Staatshaushaltsplans 
und für die Aufstellung der Staatshaushaltsrechnung 
gelten neben den allgemeinen Vorschriften die Be
stimmungen der zweiten Anlage des Gesetzes. 

Art. 5 
Die zum Vollzug des Gesetzes erforderlichen An

ordnungen erläßt das Bayer. Staatsminißterium der 
Finanzen im Einvernehmen mit den übrigen Staate
ministerien. 

M ä M h f n , den T. August 1046. 

Der Bayerische Ministerpräsidenl 
Dr. Wilhelm H o e g n e r . 

Erste Amt»«* mum Hteusfeaitefmwte. 

Bayern 

Staatshaushaltsplan 
für das Rechnungsjahr 1946 

Gesamtplan 

L Teil, Ordentlicher Haushalt 

V o r t i a g 

Voranschlag 

Itank 
V o r t i a g Hinnahmen 

RM 

Ausgaben 

RM 

Übersthufi (X) 
Zuschua (—) 

RM 

1 

II 
m 
IV 
V 

VI 

Abschnitt A Landesverwaltaiui 
Ministerpräsident und Staatskanzlei sowie Staats-

minlfiterium für Sonderaufgaben . . . . . 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus . 

Staatsmfnisterium für Wirtschaft . , , , . , 

1070 
21 951 800 
18 305 000 
2070 000 
1722500 

63 596 000 
815 795 690 

9 092 000 

22 806 200 

931840 
88 540 640 

200 487 780 
65 770000 
3 632 200 

53 943 000 
71 248 861 
11 236 000 

« 4 7 3 700 
546 139 

30100 

— 930 770 
— 66 588 840 
— 182 182 700 
— «3 700 000 
— 3 909 700 
+ 9 653 000 

VII 

vni 
Allgemeine Finanzverwaltung . , . t • » • 

1070 
21 951 800 
18 305 000 
2070 000 
1722500 

63 596 000 
815 795 690 

9 092 000 

22 806 200 

931840 
88 540 640 

200 487 780 
65 770000 
3 632 200 

53 943 000 
71 248 861 
11 236 000 

« 4 7 3 700 
546 139 

30100 

+ 244 546 829 
— 2 144 000 

X 

n 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-

Staatsministerium der Justiz , 
Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten 

1070 
21 951 800 
18 305 000 
2070 000 
1722500 

63 596 000 
815 795 690 

9 092 000 

22 806 200 

931840 
88 540 640 

200 487 780 
65 770000 
3 632 200 

53 943 000 
71 248 861 
11 236 000 

« 4 7 3 700 
546 139 

30100 

— 49 667 500 
— 546189 
— 30100 

Summe Abscbn, A 455 340260 570840 260 — 115 500 000 
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V o r t r a g 

Voranschlag 

pton 
V o r t r a g Einnahmen Ausgaben 

(Überschuß (+) 
Zuschuß (•—) 

BM BM BM 

Abschnitt B Frühere Reicnsrerwaltung 

1 Ministerpräsident und Staätskanzlei sowie Staate- — — — 

II Staatsministerium des Innern , , 1070 000 79 205 270 — 78 135 27» 
III Staatsministerium für Unterricht und Kultus . . — 750 000 — 750 000 
IV 10998 700 96 619 700 — 84 621 000 
V Staatsministerium für Wirtschaft 430 900 5 484 850 — 5 053 960 

VI 
1 063 300 000 627 154 580 

— 
VII 1 063 300 000 627 154 580 "+ »36145 420 

VIII 1 103 800 299 575 000 — 298 471 200 
IX Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

302 000 12 652 000 — 12 350 000 
X Staatsministerium der Justiz . . . . . . . .. 10000 000 66 300 000 — 56300000 

XI Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten — — — 

xn 3 500 467 500 — 464000 

Summe Abscnn. B 1 087 208 900 1087 208 900 — 
Summe Abschn. A 455 340 260 570 840 260 — 115 500 000 

Gesamtergebnis Ordentiteher Haushalt . . . . 1 542 549 160 1658 049160 — 115 500 000 

II. Teil. Außerordentlicher Haushalt 

V o r t r a g 

Voranschlag 
für 

1 9 4 5 

BM 

Einnahmen 
Zuweisungen der Militärregierung für Bayern aus 

Beicbsguthaben oder Rückgriff auf die Reicbsbank 

Ausgaben 
Auf Rechnung der Zuweisungen der Militärregierung 

für Bayern aus Beicbsguthaben oder Rückgriff auf 

«90000000 

esooooooo 
1 

Hauptabgleichung 

V o r a n s c h l a g 

! 
Abschnitt A 

RM 

Abschnitt B 

RM 

Insgesamt 

RM 

Einnahmen 
455 340 260 1 087 208 900 

650 000 000 
1542549 160 455 340 260 1 087 208 900 

650 000 000 650 000 000 

Gesamtbetrag der Einnahmen . . . . . . . . . . . . 

Ausgaben 

455 340 260 

570 840 260 

1 737 208 900 

1 087 208 900 
650 000 000 

2 192 549 160 

1 658 049 160 
650 000 000 Ausgaben des außerordentlichen Haushalts . , 

455 340 260 

570 840 260 

1 737 208 900 

1 087 208 900 
650 000 000 

2 192 549 160 

1 658 049 160 
650 000 000 

Gesamtbetrag der Ausgaben , . . . . 570 840 260 1 737 208 900 2 308 049 160 

115 500 000 | — 115 500 000 115 500 000 | — 115 500 000 
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Zweite Anlage zum Haushaltsceseta. 
» 

.. Durchführungsbestimmungen 
1. Die in den Einzelplänen veranschlagten Mittel 

für Besoldungen der nichtplanmäßigen Beamten und 
für Bezüge der Angestellten und Arbeiter sind 
innerhalb desselben Haushaltskapitels gegenseitig 
deckungsfähig. Ferner können die Mittel für Besol
dungen der nichtplanmäßigen Beamten und für Be
züge der Angestellten und Arbeiter um die Beträge 
überschritten werden, die für die Versehung offener 
Stellen von planmäßigen Beamten. durch Beamte 
oder nichtbeamtete Hilfskräfte erwachsen. Die für 
die Versehung einer solchen Stelle entstehenden 
Kosten dürfen jedoch die infolge des Offenstehens 
der Stelle erzielten Einsparungen keinesfalls über
steigen. 

2. Erstattungen an Post-, Telegramm- und Fern
sprechgebühren sind von der Ausgabe abzusetzen. 

3. Aus den Mitteln für Neu- und Erweiterungs
bauten dürfen auch die Kosten der Entwurfsbearbei-
tung und der Bauaufsicht bestritten werden. 

4. Übersteigt bei einem Einnahmetitel der Betrag 
der tatsächlich aufgekommenen Einnahme den Haus
haltsansatz und können auf Grund eines Haushalts
vermerks bei einem übertragbaren* Ausgabetitel in 
Höhe dieser Mehreinnahme Ausgaben geleistet wer
den, so dürfen, abweichend von § 73 der Reichshaus
haltsordnung, die Beträge solcher Mehreinnahmen, 
die bis zum Schluß des Rechnungsjahres für die 
Zwecke der Ausgabetitel nicht verwendet worden 
sind, in der Haushaltsrechnung als Ausgaberest und 
zugleich als Mehrausgabe nachgewiesen werden. 

Verordnung Nr. 92 
über die Bestellung , 

von Hauptbevollmächtrgfen 
für Versicherungsunternehmungen 

Vom 24. Oktober 1946 
§ i 

(I) Versicherungsunternehmungen, die im Gebiet 
eines drei Länder der amerikanischen Besatzungs-
zone der Beaufsichtigung unterliegende Versiche
rungsgeschäfte betreiben, ohne, ihren Sitz innerhalb 
dieser Länder zu haben, müssen für diesen Teil ihres 
Geschäftsbetriebes einen Hauptbevollmächtigfen be
stellen. Der Hauptbevollmächtigte muß seinen Wohn
sitz innerhalb der drei Länder der amerikanischen 
Besatzungszone Deutschlands haben, 

(II) Der Hauptbevollmächtigte vertritt die Ver-
sieherungsunternehmung gegenüber der Aulsichts
behörde und den Versicherungsnehmern. Er hat für 
den Geschäftsbetrieb innerhalb der drei Länder der 
amerikanischen Besatzungszone der Aufsichtsbehörde 
gegenüber alle Pflichten zu erfüllen, die nach den 
geltenden Vorschritten den Versicherungsunterneh
mungen obliegen. 

(III) Für Klagen, die aus dem innerhalb der drei 
Länder der amerikanischen Besatzungszone betrie
benen Versicherungsgeschäft gegen eine Versiche
rn ngsunternehmung erhoben werden, ist auch das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Hauplbevoll-
mächtigte seinen Wohnsitz hat. Dieser Gerichtsstand 
darf nicht durch Vertrag ausgeschlossen werden. 

§ 2 
Sind die zur Vertretung d^r Versicherungsunter

nehmung befugten Organe nicht erreichbar oder 
nicht in der Lage, tätig zu werden, so kann der 
Hauptbevollmächtigte durch die Aufsichtsbehörde 
bestellt werden 

§ 3 
Wer in den drei Landern der amerikanischen Be

satzungszone als Vertreter einer Versicherungsunter

nehmung, deren Sitz außerhalb dieser drei Länder 
liegt, Versicherungsgeschäfte betreibt, ohne daß für 
diese Versicherungsunternehmung ein Hauptbevoll-

' mächtigter bestellt ist, wird mit Geldstrafe oder mit 
Haft oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

I« 
Bis zur Errichtung des gemeinschaftlichen Vei> 

sicherungsaufsichtsamts für die drei Länder der 
amerikanischen Zone ist gemäß § 1 ein Hauptbevoll
mächtigter in jedem der drei Länder zu bestellen. 
Der Hauptbevollmächtigte kann gleichzeitig Haupt
bevollmächtigter in allen drei Ländern sein. 

§ 5 
Die zur Ergänzung und Durchführung dieser Ver

ordnung erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften erläßt das Finanzministerium. Diese Ver
ordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. 

M ü n c h e n , den 24. Oktober 194«. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Wilhelm H o e g n e r . 

Verordnung Nr. 9 3 
zur Aenderung der Schutzverordnun« 

vom 4.12.1943 (RGBI.J S. 668) 
Vom 29. Juli 1946 

§ i 
Artikel 7 der Schutzverordnung vom 4. 12 1943 

(RGBl. I S. 668) wird aufgehoben. 

» % 
Diese Verordnung tritt am 15. 8. 1946 in Kraft. 

M ü n c h e n , den 29. Juli 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Wilhelm H o e g n e r . 

Verordnung Nr. 9 4 
über die Rechfsgüifigkeif von richterlichen 

Amtshandlungen und dergl. 
Vom 5. September 1946 

§ i 
Entscheidungen und sonstige Amtshandlungen 

eines Richters, der von der Militärregierung oder 
von der Justizverwaltung mit Genehmigung der 
Militärregierung in das Richteramt eingesetzt wor
den ist, können nicht mit der Begründung für nichtig 
erklärt werden, daß der betreffende Richter die im 
Gerichtsverfassungsgesetz bestimmten Voraussetzun
gen der Befähigung zum Richteramt nicht erfülle. 

§ 2 
Entsprechendes gilt bezüglich der Notare, Staats

anwälte und Rechtsanwälte. 

§ 3 

Diese Verordnung hat Wirkung von dem Zeit
punkte ata, in dem die Gerichte durch die Besatzungs-
macht wieder eröffnet worden sind. 

M ü n c h e n , den 5. September 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Wilhelm H o e g n e r . 
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Verordnung Nr. 95 
über die Aufhebung des Landesarbeits

amtes Niederbayern-Oberpfalz 
Vom 10. September 1946 

§ i 
Auf Grund de» § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Ar

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 
16. Juli 1927 (RGBl. I S. 187) wird im Einvernehmen 
mit dem Herrn Bayerischen Ministerpräsidenten und 
der Militärregierung mit Wirkung vom 1. November 
1946 das Landesarbeitsamt Niederbayern-Oberpfalz 
mit dem Sitz in Regensburg aufgehoben. 

8 2 
1. Die Arbeitsämter des Regierungsbezirkes Nieder-

bayern werden dem seitherigen Landesarbeits
amt Oberbayern-Schwaben unterstellt. Das neue 
Landesarbeitsamt führt die Bezeichnung: Landes
arbeitsamt Südbayern; es hat seinen Sitz in 
München. 

2. Die Arbeitsämter des Regierungsbezirks Oberpfalz 
werden dem seitherigen Landesarbeitsamt Fran
ken unterstellt. Das neue Landesarbeitsamt führt 
die Bezeichnung: Landesarbeitsamt Nordbayern; 
es hat seinen Sitz in Nürnberg. 

§ 3 
Die Neuregelung tritt an\ l . November 1946 in Kraft. 

§ 4 
Die Einzelheiten der Zusammenlegung werden 

durch eine Durchführungsanordnung geregelt. 

M ü n c h e n. den 10. September 1945. 
Der Bayerische Arbeitsminister 

Albert R o ß h a u p t e r . ' 

Verordnung Nr. 96 
über ein bauwirischattliches 

Freigabeverfa.iren 
Vom 15. September 1946 

§ i 
Für die dem Arbeitsministerium unterstehenden 

Bauvorhaben wird ein b a ü w i r t s c h a f t l i c h e s 
F r e i g a b e v e r f a h r e n nach den folgenden Be
stimmungen angeordnet. 

§ 2 
Für alle im § 1 genannten Bauten wird ein B a u 

v e r b o t angeordnet. Soweit die nötigen Baustoffe 
zur Verfügung stehen, kann gemäß den nachstehen
den Bestimmungen die bauwirtschaftliche Freigabe, 
Ausnahme vom Bauverbot, ausgesprochen werden. 

§ 3 
Die bauwirtschaftliche Freigabe von Projekten 

über 1 000 000.— RM Gesamtbausumme erfolgt durch 
das Arbeitsministerium. 

Die bauwirtschaftliche Freigabe von Projekten 
zwischen 100 000.— RM und 1 000 000.— RM erfolgt 
durch' die Regierungspräsidenten (Landessiedlungs-
ämter). 

Die bauwirtschaftliche Freigabe von Projekten 
unter 100 000.— RM erfolgt durch die Landräte und 

. Oberbürgermeister der kreisfreien Städte. 
Der Instanzenweg ist in jedem Falle einzuhalten. 

Die der nächsthöheren Instanz vorzulegenden Pro
jekte sind mit einer eingehenden Stellungnahme der 
unteren Instanz zu versehen. 

1 4 

Die vom Arbeitsministerium kontingentierten Bau
stoffe werden an die Herren Regierungspräsidenten 
(Landessiedlungsämter) schlüseelmäßig verteilt. Der 
Arbeitsminister behält sich vor, einzelne Kontingente 
für besondere Zwecke selbst zu verteilen oder die 
Zuweisung beantragter Kontingente von brsonderen 
Auflagen abhängig zu machen. 

Die Regierungspräsidenten (Landessiedlungsämter) 
verteilen die ihnen zugewiesenen Kontingente an 
die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte. 

Die Regierungspräsidenten (Landessiedlungsämter) 
können einen Teil der Kontingente für besonders 
dringende Zwecke abzweigen oder aber an die Ober
bürgermeister und Landräte, mit bestimmten Auf
lagen versehen, weitergeben. Zurückbehaltene Kon
lingente müssen aber ebenso wie alle anderen um
gehend dem Verbraucher zugeführt werden. „ 

8 5 
Für die Verteilung sind bei den Regierungspräsi

denten (Landessiedlungsämler) und bei den Land
räten und Oberbürgermeistern b e r a t e n d e A u s 
s c h ü s s e zu bilden, denen je ein Vertreter 

des zuständigen Landesarbeitsamtes bzw. des ört
lichen Arbeitsamtes, 
der Hausbesitzer (in den Städten), 
der Landwirte, (in den ländlichen Kreisen), 
der Flüchtlinge (Neubürger). 
des Bauhandwerks oder Baugewerbes und 
der Gewerkschaften 

angehören muß. 
§ 6 

Für die verschiedenen Bauvorhaben werden fol
gende D r i n g l i c h k e i t s s t u f e n eingeführt:» . 
Stufe 1: Instandsetzungen von Wohnungen und Aus

bauten für Wohnzwecke einschl. caritative 
Heime, soweit sie der Massenunterbringung 
dienen, z. B. Kinderheime, Altersheime, 
Lehrlingsheime. 

Stufe 2: Neubau 
a) von Wohnungen für Berg-, Hütten- und 

Bauarbeitern. 
b) caritativer Heime, soweit sie der Massen

unterbringung dienen, z. B. Kinderheime, 
Altersheime, Lehrlingsheime. 

c) sonstige Wohnungsbauten sowie vor
dringliche Bauten des Klein- und Mittel-
gewerbes. 

Es bleibt den unteren Verwaltungsbehörden über
lassen, in besonderen Fällen Bauter aus einer höhe
ren Stufe zu kontingentieren, auch wenn der Bedarf 
der niederen Stufe noch nicht voll befriedigt ist. 

§ 7 

Innerhalb der einzelnen Stufen ist unter allen Um
ständen der größte bauwirischaflliche Nutzeffekt zu 
erzielen. Hierfür kann der Kostenaufwand pro Wohn
raum oder pro gewerblicher Raum ein Maßstab sein. 

In der Regel ist es wirtschaftlicher, Häuser mit 
mindestens zwei Vollgeschossen statt eingeschossige 
zu kontingentieren. 

Im allgemeinen sind daher eingeschossige Bauten 
und Einfamilienhäuser zunächst zurückzustellen. 

Zugelassen ist nur einfachste Ausführung, beson
ders sparsamster Holzverbrauch, ohne daß die hand
werkliche Güte und die Lebensdauer des Hauses 
beeinträchtigt werden dürfen. 

Verboten ist in der Regel die Errichtung von 
Bauten an nicht ausgebauten Straßen, verboten ist 
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ferner die Ausführung von. Doppeldächern, Doppel-
verglasung, Außenputz, soweit er nicht technisch 
oder klimatisch bedingt 1st. 

Bereits vor dem Erlaß dieser Verordnung begon
nene Bauten können dann kontingentiert werden, 
wenn der Aufwand für ihre Fertigstellung pro 
Raumeinheit nicht höher als der Aufwand bei 
Wiederherstellung beschädigter Häuser ist. 

Weist der Baubewerber nach, daß ihm Baustoffe 
von anderer Seite aus den gesetzlich zugelassenen 
Kompensationen zur Verfügung stehen, so kann das 
Bauvorhaben ebenfalls bauwirtschaftlich freigegeben 
werden. 

§ 8 
Die bauwirtschaftliche Freigabe geht der bau

polizeilichen Genehmigung voraus. Das bauwirt
schaftliche Freigabeverfahren wird von der Bau
polizei durchgeführt. Soweit die Städte und Gemein
den bereits andere Dienststellen damit beauftragt 
h;.;en, ist die nachträgliche Genehmigung des Ar-
boJNministeriums auf dem Dienstwege zu beantragen 
unlcr Beschreibung des Verfahrens und der Ab
grenzung der Zuständigkeiten. Der Antrag auf Frei
gabe erfolgt gleichzeitig mit dem Antrag auf bau
polizeiliche Genehmigung unter Beifügung der in 
der Regel von der Baupolizei zu fordernden Unter
lagen. Als Antrag für die bauwirtschaftliche Frei
gabe ist das anliegende Formular 1 und 2 zu 
benutzen. 

Es bleibt den Landräten und Oberbürgermeistern 
überlassen, das beigefügte Muster zu erweitern, so
weit sie es für erforderlich halten. 

Zunächst ist das Bauwerk in städtebaulicher und 
gestalterischer Beziehung zu prüfen. Dann erfolgt 
die Prüfung in wirtschaftlicher Beziehung gemäß §7. 

Nach dieser Vorprüfung erfolgt die abschließende 
Prüfung und Vorlage an den Ausschuß (§ 5). 

Über die Stellungnahme des Ausschusses ist ein 
Protokoll zu führen, in dem jeder zu genehmigende 
Bau eine N u m m e r e r h ä l t , die dann auch für 
die Zuteilung der Baustoffe zu verwenden ist. Die 
Bauten sind entsprechend der Nummernfolge durch
zuführen. 

§ 9 
Die Menge der zugewiesenen Baustoffe und die 

Liste der genehmig!en Bauten ist monatlich zu ver
öffentlichen. 

Es dürfen nicht mehr Bauten genehmigt werden, 
als bei gleichbleibender Baustoffzuteilung (Global
kontingenten) innerhalb der normalen Bauzeit fertig
gestellt' werden können. 

Die einmal zugelassenen Bauten sind unter allen 
Umständen durchzukontingentieren. 

§ 10 
Für die „bauwirtschaftliche Preisgabe" ist das an

liegende Muster 3 zu verwenden, von dem der An
tragsteller einen Durchschlag erhält, sobald die end
gültige baupolizeiliche Genehmigung ausgesprochen 
ist. Gleichzeitig mit diesem Durchschlag erhält der 
Bauherr ein an der Baustelle, neben dem Firmen
schild der ausführenden Baufirma, aufzuhängendes 
Plakat, gemäß Muster 4. 

Es enthält die »Nummer und das Datum der Ge
nehmigung und ist mit dem Amtssiegel zu versehen, 

§ 11 
Die Arbeitsämter sind ermächtigt und verpflichtet, 

Arbeitskräfte von nichtgenehmigten Baustellen ab
zuziehen. 

' Beginn und Beendigung der Arbeiten sind der 
genehmigenden Stelle und dem zuständigen Arbeits
amt innerhalb jeweils drei Tage vorher antuzeigen. 

S U 
Die Oberbürgermeister und Landräte melden 

vierteljährlich, jeweils zum 15. des ersten Quartal
monats, die erhaltenen kontingentierten Baustoffe 
und die Anzahl der freigegebenen Bauten. Nach 
Fertigstellung melden sie die Anzahl der gewonnenen 
Räume, und zwar getrennt nach den Dringlichkeits
stufen. — 

Die Meldungen erfolgen direkt an das Arbeits
ministerium, abschriftlich an die Regierungspräsi
denten (Landessiedlungsämter). Auf pünktliche und 
vollständige Meldung ist besonderer Wert zu legen, 
da das Ergebnis die Grundlage für die Baustoffver
teilungen und Maßnahmen der Wohnraumlenkung 
bilden wird. 

S 13 
Verstöße gegen diese Verordnung werden, ab

gesehen von den in der Bauordnung vorgesehenen 
S t r a f e n , mit verschärften Maßnahmen der Wohn
raumlenkung geahndet. 

§ 14 
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-i 

kündung in Kraft. 

M t t n c h e n , den 13. September 1946. 

Der Bayerische Arbeitsminister 
Albert R o ß h a u p i e r . 

Verordnung Nr. 97 
Über die Errichtung eines Arbeitsamts 

in Straubing 

Vom 10. Oktober 1946 

Auf Grund des § 2 Absatz S des Gesetzes ttber 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in 
der Fassung vom 1«. Juli 1987 (RGBl. I S. 103) wird 
verordnet: 

i l 
Zur Durchführung der Aufgaben der Arbeftsver-

waltung in den Bezirken des Stadt- und Landkreises 
Straubing sowie der Landkreise Bogen und Mallers
dorf wird m i t W i r k u n g v o n 1. N o v e m b e r 
1 9 4 « da« A r b e i t s a m t S t r a u b i n g errichtet. 

, , • / 

S t 
Das Amt führt die unter § 1 genannte Bezeichnung 

und umfaßt die dort erwähnten Stadt- und Land
kreise; es ist dem Landesarbeitsamt Südbayern in 
München unterstellt. 

f * 
Ab 1. November 1946 gehen die bisher von den 

Arbeitsämtern Regensburg und Landshut bzw. von 
deren Nebenstellen Straubing (einschließlich Außen
stelle Bogen) und Mallersdorf durchzuführenden 
Aufgaben hinsichtlich der genannten Stadt- und 
Landkreise auf das Arbeitsamt Straubing über. 
Gleichzeitig wird von diesem Tage an die Nebenstelle 
Straubing des Arbeitsamts Regensburg aufgelöst und 
die Nebenstelle Mallersdorf des Arbeitsamts Lands
hut dem Arbeitsamt Straubing angegliedert. 

M ü n c h e n , den 10. Oktober r9« . 

Der Bayerische Arbeitsminister 
A lbs« R e - O u a u p t a r . 
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Verordnung Nr. 98 
Ober die Uebergangsregelung des Finanz
ausgleichs zwischen dem Staat und den 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) für das 

Rechnungsjahr 1946 
Vom 5. September 1946 

8 i 
Für Finanzzuweisungen an die Gemeinden und 

Qemeindeverbände einschließlich der gemeindlichen 
Gewerbesteueranteile und Bürgersteuerausgleichs-
beträge werden im Staatshaushaltsplan für 1946 
300 Millionen RM bereitgestellt. Dieser Betrag wird 
nach Maßgabe der §§ 2 und 3 verteilt. 

§ 2 
Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen in 

Höhe von 120 Millionen RM. Dieser Betrag tritt an 
Stelle der bisherigen Schlüsselzuweisungen, Gewerbe
steueranteile und Bürgersteuerausgleichsbeträge der 
Gemeinden. 

Die Bezirksfürsorgeverbände erhalten Schlüssel
zuweisungen in Höhe von 90 Millionen RM. Dieser 
Betrag tritt an Stelle der bisherigen Schlüssel
zuweisungen an die Landkreise und der Fürsorge
zuschüsse, die die Bezirksfürsorgeverbände im Rech
nungsjahr 1945 erhalten haben. 

Die ScHlüsselzuweisungen an die Gemeinden 
(Abs. 1) werden in vierteljährlichen Teilbeträgen 
nach dem Stand der durchschnittlichen Nährmittel
bevölkerung des vorausgegangenen Kalenderviertel
jahres verteilt. 

Von den Schlüssclzuweisungen an die Bezirks-
fürsorgeverbände (Abs. 2) werden 30 Millionen RM 
nach der Nährmittelbevölkerung und 60 Millionen 
Reichsmark im Anhalt an die Zahl der Befürsorgten 
und den durchschnittlichen Fürsorgeaufwand verteilt. 

§ 3 
Von dem nach Abrechnung der Schlüsselzuweisungen 

(§ 2) verbleibenden Betrag der Finanzzuweisungen 
(§ 1) werden 
a) 60 Millionen RM als Ausgleichszuschüsse an 

Gemeinden, die durch Zerstörungen des Grund
besitzes infolge kriegerischer Ereignisse mehr als 
5 v. H. ihres Wohnungsbestandes verloren haben,' 

b) 30 Millionen RM als Bedarfszuweisungen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände (§ 8 der 
Finanzausgleichsverordnung vom 30. Oktober 1944 
RGBl. I S. 282 —) 

verteilt. 
Die Staatsministerien des Innern und der Finanzen 

treffen die näheren Bestimmungen über die schlüssel-
maßige Verteilung des im Abs. 1 Buchst, a) bestimm
ten Betrages. 

Von den Mitteln für Bedarfszuweisungen (Abs 1 
Buchst, b) wird nach näherer Bestimmung der Staats
ministerien des Innern und der Finanzen ein Betrag 
bis zu 10 Millionen RM für einen Lastenausgleich 
zugunsten überlasteter Bezirksfürsorgeverbände und 
ein Betrag bis zu 5 Millionen RM für die Gewäh
rung von Bedarfszuschüssen an Stadt- und Land
kreise verwendet, die durch den Verwaltungs
aufwand für die Behandlung des Besatzungskosten
wesens außergewöhnlich belastet sind. 

§ 4 
Die geltenden Bestimmungen, wonach den Bezirks-

fursorgeverbänden bestimmte Fürsorgeaufwendungen 
(Rückwanderer- und Ausgewiesenenfürsorge, Ver-
Pflegungs- und Lagerkosten für Ausländer und Häft
linge) ganz oder teilweise vom Staat ersetzt werden, 
werden durch diese Verordnung nicht berührt. 

§ 5 
Die Land- und Stadtkreise und die kreisangehöri

gen Gemeinden über 6000 Einwohner erhalten für 

das Rechnungsjahr 1946 Straßenunterhaltungszu
schüsse (§§ 11, 12 der Finanzausgleichsverordnung 
vom 30. Oktober 1944) in gleicher Höhe wie für da« 
Rechnungsjahr 1945. 

§ 6 
Für die Gewährung von Zuschüssen zu den 

gemeindlichen Polizeilasten werden im Staatshaus
haltsplan für 1946 18 Millionen RM bereitgestellt. 
Die Staatsministerien des Innern und der Finanzen 
treffen die näheren Bestimmungen über die Ver
teilung dieses Betrages. 

§ 7 
Hinsichtlich der Beiträge der Land- und Stadt

kreise zu den Kosten der staatlichen Gesundheits
ämter und der staatlichen Zuschüsse an die Land-
und Stadtkreise, die Träger eines Gesundheitsamtes 
sind, bleibt es bei den bestehenden Bestimmungen. 

§ 8 
Die Bezirks verbände erhalten für das Rechnungs

jahr 1946 keine •Schlüsselzuweisungen. 
Sie haben zum Personalaufwand für die Volks

schulen und zum Aufwand des Staates für die Land
straßen I. Ordnung Beiträge nach Maßgabe der bis
herigen Bestimmungen zu leisten. Die vorläufige 
Beitragsschuld lür das Rechnungsjahr 1946 wird auf 
70 v. H. der Beträge festgesetzt, die die Bezirksver
bände für das Rechnungsjahr 1945 zu zahlen hatten. 

§ 9 
Die Landkreise legen ihren durch die sonstigen 

Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreis
angehörigen Gemeinden, gemeindefreien Grund
stücke und Gutsbezirke nach dem Stand der Nähr
mittelbevölkerung an einem von den Staatsministe
rien des Innern und der Finanzen zu bestimmenden 
Stichtag um (Kreisumlage). 

Absatz 1 gilt entsprechend für die Umlegung des 
ungedeckten Bedarfs der Bezirksverbände auf di« 
Land- und Stadtkreise. 

Der Umlagenbeschluß bedarf der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde, wenn die Kreisumlage 
jährlich mehr als 12 RM, die Umlage eines Bezirks
verbandes jährlich mehr als 9 RM je Kopf der der 
Berechnung zugrunde zu legenden Nährmittel
bevölkerung betragen oder wenn das Umlagesoll 
das des Rechnungsjahres 1945 um mehr als 5 v. H. 
übersteigen soll. 

Die Staatsministcrien des Innern und der Finanzen 
können bestimmen, daß als Maßstab für die Um
legung des ungedeckten Bedarfs der Gemeindever
bände neben der Nährmittelbevölkerung die Grund
steuer heranzuziehen ist, wenn die Umlage einen 
bestimmten Höchstsatz je Kopf der Nährmittel
bevölkerung überschreiten würde. 

§ 10 
Beschlüsse der Gemeinden über Erhöhung der 

Grundsteuerhebesätze bedürfen keiner Genehmigung, 
wenn der Hebesatz 200 v. H. nicht übersteigt. 

§ 11 
Gemeinden, denen im Rechnungsjahr 1946 an 

Schlüsselzuweisungen (§ 2 Abs. 1) und Ausgleichs
zuschüssen (§ 3 Abs. 1 Buchst, a) weniger zusteht, 
als sie für das Rechnungsjahr 1945 an Schlüssel
zuweisungen, Gewerbesteueranteilen und Bürger-
steuerausgleichsbeträgen (abzüglich der Einbehal
tungen) erhalten haben, wird der Unterschiedsbetrag 
auf Antrag aus der Staatskasse ersetzt. 

§ 12 
Die Staatsministerien des Innern und der Finanzen 

erlassen die zur Durchführung und Ersänzung dieser 
Verordnung erforderlichen Vorschriften. 

M i i n c ' h e i i , den 5. September, 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
I Dr. Wilhelm H o e g n e r . 
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Aenderung des Wassergesetzes 
Um die durch die Gründung der Bayerischen 

Wasserkraftwerke A.G. geschaffenen Verhältnisse zu 
bereinigen, ist es erforderlich, das Wassergesetz wie 
folgt zu ergänzen und zu ändern: 
1. Dem Art. 60 WG wird folgender Abs. S angefügt: 

„(3) Absatz 2 gilt auch, wenn der Fortbetrieb einer 
Wasserbenutzungsanlage, die nicht mehr benutzt 
wird, aus Gründen des Gemeinwohles erforder
lich ist. In diesem Falle kann der Staat die Über
lassung der Wasserbenützungsanlage samt allen 
zu ihrem Fortbetrieb erforderlichen Nebenanlagen 
und sonstigen Einrichtungen an sich selbst oder 
an einen vom Staatsministerium des Innern zu 
bestimmenden Dritten verlangen. Der Staat oder 
der vom Staatsministerium des Innern bestimmte 
Dritte kann auf seinen Antrag von der Bezirks-
verwaltungsbehörde auf seine Gefahr hin sofort 
in den Besitz der Abtretungsgegenstände mit der 
Wirkung eingewiesen werden, daß er über sie nach 
Maßgabe des Enteignungszweckes verfügen kann," 

8. Art. 64 WG erhält folgende Fassung: 
.Ist die erteilte Erlaubnis oder Genehmigung er
loschen, oder hat das Staatsministerium des Innern 
die Erlaubnis für eine bereits errichtete Anlage 
versagt, so findet Art. 60 entsprechende An
wendung." 
M ü n e h e n j den 7. Oktober 1946. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Wilhelm H o e g n e r . 

Berichtigungen 
S 1 Ziff. 2 b der Verordnung vom IS. l t . 1945 über 

die Bildung einer Landesgrenzpolizei (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nr. 15, Seite 217, vom 20. 8. 1946) 
ist wie folgt zu berichten: Zurückweisung uner
wünschter Personen (Landfahrer, mittelloser Aus
länder, fremdländischer Arbeitsloser, wegen einer 
strafbaren Handlung aus Deutschland Ausgewiesener 
usw.). 

Der Bayerische Staatsminister des Innern 
J. S e i f r i e d 

Das Gesetz Nr. IS (GVBl, Nr. 5) betreffend Beginn 
der Rentenzahlung in der Invaliden- und Angestell
tenversicherung vom 27. November 1945 ist bereit» 
als Gesetz Nr. 7 (GVBl. Nr. 2) veröffentlicht. Di« 
Veröffentlichung als Gesetz Nr. 13 ist daher gegen
standslos. 

Das Gesetz über die Errichtung gewerblicher Unter
nehmen vom 23. September 1948 in dieser Nummer 
(20) des GVBl. Seite 299 hat die Nummer 42. Die 
Veröffentlichung dieses Gesetzes in Nummer 18 den 
GVBl. als Gesetz Nr. 39 ist damit gegenstandslos, 
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